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Auszuc AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNOsRATE5 DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

18, April 1958, Nr. 1963,

Die ~ o eremeindeBreitenbach unterbreitet dem

Regierungsrat mit Schreiben vom 16. April 1958 den ~~~erten

Bebauungsplan der Gemeinde Breitenbach, der vom Gemeinderat in

seiner Sitzung vom 13. Januar 1958 gutgeheissen wurde, zur Ge~

nehmigung, Der Regierungsrat wird um rasche Genehmigung dieses

Bebauungsplanes ersucht, da die kantonale Schätzungskommiesion

bereits am 21. April in einem Gebiete, in welchem gegenüber dem

früheren Bebaungsplan Abänderungen vorgenommen wurden, Schätzungen

vornehmen wird,
Die öffentliche Planauflage des obgenannten Bebauimgs

planes erfolgte in der Zeit vom 16. Oktober 14. November 1957,

sodass di~e 3O~tägige Frist eingehalten wurde, Innert nützlicher

Frist g~nger~ 11 Einsprachen ein, die vom Gemeinderat, soweit sie

sich auf das Gebiet nördlich der ~antonsstrasse Laufen — Fehren

beziehen in welchem die obg~nannten Schätzungen vorgesehen sind

gütlich erledigt werden konnten, Dagegen sind im zusammenhang mit

der Erledigung von Einsprachen, die sich auf das Gebiet südlich

der ~antonsstrasse Laufen Fehrei~i beziehen, noch einzelne Fragen

offen, die einer eingehenden Abklärung bedürfen, bevor der Rern

gierungsrat auch diesen Teil defi abgeänderten Bebauungsplanes

definitiygenehmigen kann, Es wird im einzelnen auf die Ausfi1h-~

rungen im Protokollauszug des Gemeinderates von Breitenbaoh vom

13, Januar 1958 verwiesen, Da es sich lediglich um eine Abänderung

des vom Regierungerat mit Beschluss Nr. 3402 vom. 13. September

1949 genehmigten allgemeinen Bebauungaplanes handelt und die Ge—
nehmigung des Planes aus den erwähnten Gründen dringlich ist, be

antragt das Bau—Departement dem Regierungerat, die Ab~nderungen

de~ ~ebauungsplanes nördlich der Kaxitonestrasse Laufen — ?ehren

zu genehmigen irnd den Exitsabeid über das südlich d~on gelegene

Gebiet aufzuschieben, Der vorliegende Bebauungsplan lasst sich
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n~mlioh olme Willkür in zwei eeibet~ndige teile zerlegen, die ge—

trennt voneinander behandelt worden küxmen.

~s wird

beschlossen:

l~ Die vorn Gemeinderat Breitenbach am 13, Januar 1958

besohlossene ~bürderimg des ~~inen Bebau sianes der ~—

~~~eitenbob wird für das Gebiet nördlich der Kantons-

strasse Laufen — Fehren~

2. Dem genehmigten Bebauungsplan widersprechende Er

lasse gelten als aufgehoben.

3, Der Entscheid über die Genehmigung des Gebietes
südlich der Kantonastrasse Laufen ~- Fahren wird aus den~ in den

Erwägmugen angeführten Gründen aufgeschoben.

4, Beim Genehmigungsvermerk des Regierungerates ist
in den Pl nen ~uf Ziffer 1 und 3 hievor ausdrücklich hinzuw~eisen,

~‚ Dic. Gemeinde Braltenbach hat auf einem Planexemplar
noch den Gen~h~ri ungevermerk anrubringen,
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